KOBELCO Sicherheitsdatenblatt o e oSS

KOBE STEEL GROUP gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

geandert mit 2020/878/EU

DW-329AP

Nummer der Fassung: 8.0 Uberarbeitet am: 11.03.2026
Ersetzt Fassung vom: 14.12.2021 (7)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

11 Produktidentifikator

Handelsname DW-329AP
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) GH60-70PD-Q00U-YPF9

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen SchweiB- und Lotprodukt
Das Produkt ist fur die gewerbliche Verwendung bestimmt

Spezifischer Prozess oder Tatigkeit SchweiBen (SchweiBprozess)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Niederlande

Telefon: +31(0)45-5471111
E-Mail: marketing.kwe@kobelco.com

E-Mail (sachkundige Person) hse.kwe@kobelco.com
14 Notrufnummer
Notfallinformationsdienst +31(0)45-5471111

Diese Nummer ist nur wahrend folgender Dienstzeiten verfligbar:
Mo-Fr 09:00 bis 17:00

Giftnotrufzentrale

Land Name Telefon

Belgien Antigifcentrum / Centre Antipoisons / Gift-Notruf 070 245 245 (24/7 bereikbaar /
accessible / erreichbar)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab- Gefahrenklasse Katego- | Gefahrenklasse und | Gefahrenhin-
schnitt rie -kategorie weis

348 Sensibilisierung der Haut 1 Skin Sens. 1 H317

3.6 Karzinogenitét 2 Carc. 2 H351

39 spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) 1 STOTRE 1 H372

Voller Wortlaut der H-Séatze in ABSCHNITT 16

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit
und die Umwelt

Es ist mit verzdgert oder sofort auftretenden Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition zu rechnen.

2.2 Kennzeichnungselemente
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Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Gefahr
- Piktogramme

GHS07, GHS08 @

- Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H372 Schédigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

- Sicherheitshinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P314 Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschrif-

ten der Entsorgung zufiihren.

- geféhrliche Bestandteile zur Kennzeichnung
Enthélt: Nickelpulver.

Sonstige Gefahren

Einatmen von Staub vermeiden. Beriihrung mit den Augen vermeiden. Hautkontakt vermeiden.

Die wichtigsten Gefahren im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts beim SchweiBBen sind Stromschlag, Dampfe,
Gase, Strahlung, Spritzer, Schlacke und Hitze.

Stromschlag: Ein Stromschlag kann tddlich sein. B

Dampfe: Bei UberméBiger Exposition gegentiber SchweiBdédmpfen kann es zu Schwindel, Ubelkeit, Trockenheit bzw. Irritationen
von Nase, Hals oder Augen kommen. Chronische ibermaBige Exposition gegeniiber Schweiddmpfen kann schadlich sein fiir
die Atmungsorgane und das Nervensystem.

Gase: Gase kdnnen eine Gasvergiftung verursachen.

Strahlung: Lichtbogenstrahlen kdnnen ernste Augen- oder Hautschaden verursachen.

Spritzer, Schlacke und Hitze: Spritzer und Schlacke kénnen zu Augenverletzungen fiihren. Spritzer, Schlacke, schmelzendes
Metall, Lichtbogenstrahlen und heiBe SchweiBnéhte kdnnen zu Verletzungen flihren und einen Brand verursachen.

Unter den Verwendungsbedingungen gebildete Stoffe.
Der SchweiBrauch aus dieser SchweiBelektrode kann die in Abschnitt 3 aufgefiihrten Bestandteile und/oder deren komplexe

Metalloxide sowie feste Partikel oder andere Bestandteile aus den Verbrauchsmaterialien, dem Basismetall oder der Basisme-
tallbeschichtung enthalten, die nicht in Abschnitt 3 aufgefiihrt sind. Der SchweiBrauch kann Mn, Ni, Cr(VI) und deren Verbindun-
gen enthalten. Siehe Abschn. 8 und 10.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthélt einen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%. (Abschnitt 11 & 12).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1

3.2

Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).

Gemische

Das Produkt enthalt keine (weiteren) Inhaltsstoffe, die nach dem gegenwartigen Kenntnisstand des Lieferanten eingestuft sind
und zur Einstufung des Produkts beitragen und daher in diesem Abschnitt angegeben werden miissen.
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Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. Piktogramme Anm. Anmer-
GHS kungen

Chrom CAS-Nr. 18-28 IOELV
7440-47-3

EG-Nr.
231-157-5

REACH Reg.-Nr.
01-2119485652-
31-xxxX

Nickel CAS-NT. 5-13 Skin Sens. 1/ H317 GHS-HC
7440-02-0 Carc. 2/ H351
STOT RE 1/H372

EG-Nr. Aquatic Chronic 3 /H412
231-111-4

Index-Nr.
028-002-01-4

REACH Reg.-Nr.
01-2119438727-
29-XXXX

Manganese CAS-Nr. <3 IOELV
7439-96-5

EG-Nr.
231-105-1

REACH Reg.-Nr.
01-2119449803-
34-xxxX

Dipotassium he- CAS-Nr. <1 Acute Tox. 3/H301 A
xafluorosilicate 16871-90-2 Acute Tox. 3/H311 GHS-HC
Acute Tox. 3/ H331

EG-Nr.
240-896-2

Index-Nr.
009-012-00-0

REACH Reg.-Nr.
01-2119539421-
45-xxxX

Sodium fluoride CAS-Nr. <1 Acute Tox. 3/H301 GHS-HC
7681-49-4 Acute Tox. 3/ H331 IOELV
Skin Irrit. 2/ H315
EG-NI. Eye Irrit. 2/ H319

231-667-8 STOT RE2/H373
EUHO032

Index-Nr.
009-004-00-7

REACH Reg.-Nr.
01-2119539420-
47-XXXX

A Der Name des Stoffes muss auf dem Kennzeichnungsetikett mit einer der in der Liste des Teils 3 aufgefiihrten Bezeichnungen angege-
ben werden. In einigen Fallen wird in Teil 3 eine allgemeine Beschreibung wie ,....verbindungen* oder ,...salze" verwendet. In diesem Fall
muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett den korrekten Namen angeben und dabei Abschnitt 1.1.1.4. gebiihrend beachten.

GHS-HC: Harmonisierte Einstufung (die Einstufung des Stoffes entspricht dem Eintrag in der Liste gemaB 1272/2008/EG, Anhang VI)
IOELV:  Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert fiir die berufsbedingte Exposition
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Stoffname Identifikator Spezifische Konzentrations- M-Faktoren ATE Expositions-
grenzen weg
Alkalihexafluorsili- CAS-Nr. - - >25 MY q oral
cate(K) 16871-90-2 300 M9/ dermal
>0,5 M9//4h inhalativ:
EG-Nr. Staub/Nebel
240-896-2
Natriumfluorid CAS-Nr. - - 223 M9y oral
7681-49-4 1 M9//4h inhalativ:
Staub/Nebel
EG-Nr.
231-667-8
Anmerkungen

Voller Wortlaut der H-Sétze in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1

4.2

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungllickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken
und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen
drztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts iber den Mund verabreichen. Stecker
ziehen und Strom abschalten. Wenn der Betroffene teils oder ganz bewusstlos ist, machen Sie die Atemwege frei. Wenn der Be-
troffene nicht atmen kann, muss er kiinstlich beatmet werden. Wenn kein Puls vorhanden ist, die Brust massieren und den Be-
troffenen kiinstlich beatmen.

Elektroschock

Stecker ziehen und Strom abschalten. Wenn der Betroffene teils oder ganz bewusstlos ist, machen Sie die Atemwege frei. Wenn
der Betroffene nicht atmen kann, muss er kiinstlich beatmet werden. Wenn kein Puls vorhanden ist, die Brust massieren und den
Betroffenen kiinstlich beatmen.

Nach Inhalation

Fir Frischluft sorgen. Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaB-
nahmen einleiten. Bei Symptomen der Atemwege: Arzt anrufen.

Nach Kontakt mit der Haut

Lose Partikel von der Haut abbiirsten. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautrei-
zung oder -ausschlag: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Berihrung mit den Augen

Reibe nicht deine Augen. Mechanische Beanspruchung kann die Hornhaut schédigen. Augenlider geéffnet halten und minde-
stens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit
entfernen. Weiter ausspulen. Bei anhaltender Augenreizung: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome.

Kurzzeitige (akute) Uberexposition gegeniiber SchweiBrauch kann zu Beschwerden wie Metallrauchfieber, Schwindel, Ubelkeit
oder Trockenheit bzw. Reizung von Nase, Hals oder Augen filhren. Kann bestehende Atemprobleme verschlimmern (z.B. Asth-
ma, Emphysem). .

Langzeitige (chronische) Uberexposition gegentiber SchweiBrauch kann zu Siderose (Eisenablagerungen in der Lunge), Auswir-
kungen auf das zentrale Nervensystem, Bronchitis und anderen Auswirkungen auf die Lunge flihren. Weitere Informationen sind
Abschnitt 11 zu entnehmen.

Gefahren.

Die vom SchweiB3en ausgehenden Gefahren sind komplex und kénnen kérperliche und gesundheitliche Risiken einschlieBen,
zum Beispiel unter anderem Stromschlag, kérperliche Belastungen, Strahlungsverbrennungen (verblitzte Augen), thermische
Verbrennungen durch heiBes Metall oder Metallspritzer und mdgliche gesundheitliche Auswirkungen einer Uberexposition ge-
geniber SchweiBrauch oder Staub. Weitere Informationen sind Abschnitt 11 zu entnehmen.
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4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Im Auslieferungszustand ist dieses Produkt nicht entflammbar. SchweiBlichtbdgen und Funken kénnen jedoch brennbare und
entflammbare Produkte entziinden, L6schmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen, Trockenldschpulver, Kohlendioxid (CO2),
Sprihwasser
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Bei Brand kénnen gefahrliche Dampfe/Rauch entstehen. Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2).

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanéle
und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekdmpfung mit Giblichen Vorsichts-
maBnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung
Umluftunabhéngiges Atemschutzgerét (autonomes Atemgerat, EN 133). Standard-Feuerwehrschutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.
Einsatzkréafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerét zu tragen. Vorgeschriebene persénli-
che Schutzausrlistung verwenden. Wenn Schwebestaub und/oder Rauch vorhanden ist, sind angemessene technische Kon-
trollmaBnahmen vorzusehen und ggf. persdnliche Schutzausrlstung zu tragen, um eine Uberexposition zu verhindern. Siehe
Empfehlungen in Abschnitt 8.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurlickhal-
ten und entsorgen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung
In geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beluften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragliche Mate-
rialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Von Feuer fern halten.
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Empfehlungen

Reduzierung von Rauch und Staub.
Die Bildung von Schwebestauben ist auf ein Minimum zu begrenzen. An Orten mit Staubbildung ist fiir eine geeignete Entlliftung
zu sorgen. Lesen und verstehen Sie die Anweisungen des Herstellers und das eventuell vorhandene Warnetikett auf dem Pro-
dukt.
Verhinderung von Stromschlagen.
Bertihren Sie keine stromfiihrenden elektrischen Teile wie den Schwei3draht und die Anschliisse der SchweiBmaschine. Tragen
Sie isolierte Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Wenn an feuchten Orten oder mit nasser Kleidung SchweiBarbeiten an Metall-
konstruktionen durchgefiihrt werden oder in beengten Positionen, z.B. im Sitzen, Knien oder Liegen gearbeitet werden muss,
oder wenn ein hohes Risiko fir einen unvermeidbaren oder zufélligen Kontakt mit dem Werkstlick besteht, ist folgende Ausri-
stung zu verwenden: Halbautomatisches GleichstromschweiBgerat, Gleichstrom-HandschweiBgerét oder Wechselstrom-
schweiBgerdt mit Spannungsregelung.
Vermeidung von Brand- und Explosion.
Entfernen Sie entflammbare und brennbare Stoffe und Fliissigkeiten.
Vermeidung von Schaden beim Handhaben von Verbrauchsmaterialien fiir das SchweiBen.
Gehen Sie vorsichtig vor, um Einstiche und Schnitte zu vermeiden. Halten Sie den Schwei3draht beim L&sen des Drahts mit der
Hand fest.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betre-
ten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Bewahren Sie Speisen und
Getréanke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine GeféR3e, die Ublicherweise fiir die Aufnahme
von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art
- explosionsféhige Atmosphéren
Beseitigung von Staubablagerungen.
- durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren
Von Feuer fern halten. Von brennbaren Stoffen fernhalten.
- unvertragliche Stoffe oder Gemische
Séuren, Alkalien, Oxidationsmittel
Beherrschung von Wirkungen
Gegen auBere Einwirkungen schiitzen, wie
Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit
Beachtung von sonstigen Informationen
An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.

- allgemeine Regel

SchweiBzusatzwerkstoffe in einem feuchtfreien Raum lagern. SchweiBzusatzwerkstoffe nicht direkt auf dem Boden oder gegen
eine Wand lagern. SchweiBzusatzwerkstoffe sind von chemischen Stoffen wie z.B. Sduren fernzuhalten, denn diese kénnen che-
mische Reaktionen verursachen.

- Anforderungen an die Beluftung
Verwendung einer ortlichen und generellen Luftung.

- geeignete Verpackung
Nur im Originalbehélter aufbewahren.

7.3  Spezifische Endanwendungen
SchweiBen (SchweiBprozess).

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Nationale Grenzwerte
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Grenzwerte flr die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Identi- | SMW SMwW Kzw KzZwW Hin- Quelle
fikator | [ppm] | [mg/m®] | [ppm] | [mg/m?3] weis
BE Partikel nicht anderweitig VLEP/G 10 i Moniteur
klassifiziert WBB Belge
BE Partikel nicht anderweitig VLEP/G 3 r Moniteur
klassifiziert WBB Belge
BE Mangan 7439-96-5 | VLEP/G 0,05 r Moniteur
WBB Belge
BE Nickel 7440-02-0 VLEP/G 0,05 i Moniteur
WBB Belge
BE Nickel 7440-02-0 VLEP/G 0,01 r Moniteur
WBB Belge
BE Chrom 7440-47-3 | VLEP/G 0,5 Moniteur
WBB Belge
BE Fluoride, anorganische 7681-49-4 | VLEP/G 2,5 F Moniteur
WBB Belge
EU Mangan 7439-96-5 IOELV 0,2 i 2017/164/E
U
EU Mangan 7439-96-5 IOELV 0,05 r 2017/164/E
U
EU Chrom 7440-47-3 IOELV 2 2006/15/EG
EU Fluor, anorganische Ver- 7681-49-4 IOELV 2,5 2000/39/EG
bindungen
Hinweis
F als F (Fluor) berechnet
i einatembare Fraktion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fiir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezo-
gen (soweit nicht anders angegeben)
r alveolengéngige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fiir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fiir einen Bezugs-

zeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Schutzziel, Ex- Verwendung in Expositionsdau-
punkt lenwert positionsweg er
Chrom 7440-47-3 DNEL 0,5 mg/m?® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- chronisch - lokale
strie) Wirkungen
Nickelpulver 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
Nickelpulver 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- chronisch - lokale
strie) Wirkungen
Nickelpulver 7440-02-0 DNEL 11,9 mg/m® | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- akut - lokale Wir-
strie) kungen
Mangan 7439-96-5 DNEL 0,2 mg/m?® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
Mangan 7439-96-5 DNEL 0,2 mg/m® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- chronisch - lokale
strie) Wirkungen
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Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Schutzziel, Ex- Verwendung in Expositionsdau-
punkt lenwert positionsweg er
Mangan 7439-96-5 DNEL 0,2 mg/m?® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- akut - lokale Wir-
strie) kungen
Mangan 7439-96-5 DNEL 0,004 Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
mg/kg strie) sche Wirkungen
KG/Tag
Alkalihexafluorsilica- 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/mé® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
te(K) strie) sche Wirkungen
Alkalihexafluorsilica- 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/m?® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | akut - systemische
te(K) strie) Wirkungen
Alkalihexafluorsilica- 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/mé® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- chronisch - lokale
te(K) strie) Wirkungen
Alkalihexafluorsilica- 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/m® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- akut - lokale Wir-
te(K) strie) kungen
Natriumfluorid 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | akut - systemische
KG/Tag strie) Wirkungen
Natriumfluorid 7681-49-4 DNEL 5,5 mg/m® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
Natriumfluorid 7681-49-4 DNEL 5,5 mg/m?® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | akut - systemische
strie) Wirkungen
Natriumfluorid 7681-49-4 DNEL 5,5 mg/m® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- chronisch - lokale
strie) Wirkungen
Natriumfluorid 7681-49-4 DNEL 5,5 mg/m® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- akut - lokale Wir-
strie) kungen
Natriumfluorid 7681-49-4 DNEL 0,8 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
KG/Tag strie) sche Wirkungen

Relevante PNEC von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkomparti- | Expositionsdau-
punkt lenwert ment er
Chrom 7440-47-3 PNEC 6,549/, Wasserorganis- SiuBwasser kurzzeitig (einmalig)
men
Chrom 7440-47-3 PNEC 205,7 MY\q Wasserorganis- StiBwassersedi- kurzzeitig (einmalig)
men ment
Chrom 7440-47-3 PNEC 21,1 M9, | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
nismen
Nickelpulver 7440-02-0 PNEC 6,119 Wasserorganis- SuiBwasser kurzzeitig (einmalig)
men
Nickelpulver 7440-02-0 PNEC 9,55 H9), Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
men
Nickelpulver 7440-02-0 PNEC 0,33 M9, Wasserorganis- Kléranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
men
Nickelpulver 7440-02-0 PNEC 109 M9y q Wasserorganis- SliBwassersedi- kurzzeitig (einmalig)
men ment
Nickelpulver 7440-02-0 PNEC 109 mg/kg Wasserorganis- Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
men
Nickelpulver 7440-02-0 PNEC 39,3 mg/kg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
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Relevante PNEC von Bestandteilen

nismen

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkomparti- | Expositionsdau-
punkt lenwert ment er
nismen
Mangan 7439-96-5 PNEC 0,028 M9, Wasserorganis- Wasser intermittierende
men Freisetzung
Mangan 7439-96-5 PNEC 0,455 M9, Wasserorganis- StiBwasser kurzzeitig (einmalig)
men
Mangan 7439-96-5 PNEC 0,005 M9, Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
men
Mangan 7439-96-5 PNEC 20,4 M9y, Wasserorganis- Kléranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
men
Mangan 7439-96-5 PNEC 0,578 mg/kg Wasserorganis- SiiBwassersedi- kurzzeitig (einmalig)
men ment
Mangan 7439-96-5 PNEC 0,058 M9\ Wasserorganis- Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
men
Mangan 7439-96-5 PNEC 14,58 M9/ | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
nismen
Alkalihexafluorsilica- 16871-90-2 PNEC 0,9M9, Wasserorganis- SuiBwasser kurzzeitig (einmalig)
te(K) men
Alkalihexafluorsilica- 16871-90-2 PNEC 0,9 M9, Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
te(K) men
Alkalihexafluorsilica- 16871-90-2 PNEC 51 M9, Wasserorganis- Kldranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
te(K) men
Alkalihexafluorsilica- 16871-90-2 PNEC 11 M9y q terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
te(K) nismen
Natriumfluorid 7681-49-4 PNEC 0,4 M9y, Wasserorganis- SliBwasser kurzzeitig (einmalig)
men
Natriumfluorid 7681-49-4 PNEC 0,023 M9, Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
men
Natriumfluorid 7681-49-4 PNEC 112,7 M9, Wasserorganis- Kléranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
men
Natriumfluorid 7681-49-4 PNEC 12 mg/kg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir eine ausreichende Entliiftung, eine lokale Abgasabfliihrung am Bogen oder beides sorgen, um die Ddmpfe und Gase im At-
mungsbereich des Arbeiters und im allgemeinen Bereich unter den MAK-Werten zu halten. Flr zusétzliche Entliftung sorgen,
wenn verzinkte oder beschichtete Bleche geschwei3t werden. Ermitteln Sie die Zusammensetzung und Menge der Dampfe und
Gase, denen die Arbeiter ausgesetzt sind, indem Sie eine Luftprobe aus dem Helm des SchweiB3ers, wenn er getragen wird,
oder aus dem Atembereich des Arbeiters nehmen. Verbessern Sie die Beliiftung, wenn die Expositionswerte liber den Grenz-

werten liegen.

Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausristung)

Augen-/Gesichtsschutz

Helm oder Gesichtsschutz mit Filterscheibe tragen. Als Faustregel mit einer Ténung beginnen, die zu dunkel ist, um die
SchweiBzone zu sehen. Dann zur ndchsten helleren Ténung Ubergehen, die eine ausreichende Sicht auf die SchweiBzone er-
maglicht. Falls erforderlich, Schutzscheiben und Schutzbrillen bereitstellen, um andere zu schitzen.
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Hautschutz ﬂ

Kopf-, Hand- und Kérperschutz tragen, um Verletzungen durch Strahlung, Funken und elektrischen Schlag zu vermeiden. Hierzu
gehdren mindestens SchweiBerhandschuhe und Gesichtsschutz, aber die Schutzausriistung kann auch Armprotektoren, Schiir-
zen, Kopfbedeckungen, Schulterschutz sowie dunkle strapazierfahige Kleidung umfassen. Tragen Sie trockene Handschuhe oh-
ne Locher oder aufgegangene Nahte. Unterweisen Sie den SchweiBer nicht zuzulassen, dass elektrisch unter Spannung stehen-
de Teile oder Elektroden in Kontakt mit Haut, Kleidung oder Handschuhen kommen, wenn sie nass sind. Isolieren Sie sich von
Werkstiick und Erde durch Nutzung von trockenem Sperrholz, Gummimatten oder anderen trockenen Isolationsmaterialien.

Handschutz @

Bei LichtbogenschweiBen SchweiBerhandschuhe nach EN12477:2001 und A1:2005 benutzen. Es wird empfohlen, die Chemi-
kalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzukla-
ren. Die genaue Durchbruchzeit sollte beim Schutzhandschuh-Hersteller in Erfahrung gebracht werden und muss beachtet wer-
den.

- Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Durchbruchzeit des Handschuhmaterials: >480 Minuten (Permeationslevel: 6).

- sonstige SchutzmaBnahmen ﬂ

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen. Kopf-, Hand- und Kérperschutz tragen, um Verletzungen durch Strahlung, Funken
und elektrischen Schlag zu vermeiden. Hierzu gehdren mindestens SchweiBerhandschuhe und Gesichtsschutz, aber die
Schutzausriistung kann auch Armprotektoren, Schiirzen, Kopfbedeckungen, Schulterschutz sowie dunkle strapazierfahige Klei-

dung umfassen.
Den SchweiBer darin unterweisen, keine spannungsfilhrenden elektrischen Teilen zu berlhren und fiir eine Isolierung zwischen
seinem Korper und dem Werkstiick und Boden zu sorgen.

Ohrschutz @

Ohrstdpsel oder Gehdrschutz tragen, wenn mit motorbetriebenen LichtbogenschweiBgerdten oder Geréten fiir gepulstes Licht-
bogenschweiBen gearbeitet wird, die erheblichen Larm erzeugen.

Beratung zu HygienemaBnahmen
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Beachten Sie immer die geeigneten persénlichen HygienemaBnahmen, zum
Beispiel das Waschen nach der Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Waschen Sie regel-
maBig die Arbeitskleidung und Schutzausriistung, um Verunreinigungen zu entfernen.

Atemschutz

Halten Sie lhren Kopf von dem Rauch fern. Sorgen Sie fiir ausreichend Belliftung und lokale Absaugung, um Rauch und Gase
von Ihrem Atembereich und dem allgemeinen Bereich fernzuhalten. Werden SchweiBarbeiten in einem geschlossenen Raum
durchgefiihrt oder werden die MAK-Werte in einem Raum trotz der ortlichen Absaug- oder Bellftungsanlage Uberschritten, ist ei-
ne Atemschutzmaske oder ein umluftunabhdngiges Atemschutzgerét zu benutzen. Den Kopf von den Dampfen und Gasen fern-
halten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Geeignete Vorkehrungen treffen um unkontrollierte Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden. Das Eindringen in die Kanalisation
oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest: Draht oder Stab
Farbe grau
Geruch geruchlos
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Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Entzindbarkeit nicht brennbar

Untere und obere Explosionsgrenze UEG: OEG: nicht relevant

Flammpunkt nicht anwendbar

Zindtemperatur zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor

Zersetzungstemperatur es liegen keine Daten vor

pH-Wert nicht anwendbar

Kinematische Viskositat nicht relevant

Loslichkeit nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | keine Information verfigbar

Dampfdruck nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte nicht bestimmt
Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
Partikeleigenschaften es liegen keine Daten vor

9.2 Sonstige Angaben

Angaben (iber physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen geméB GHS (physikalische Gefahren): nicht re-
levant
Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Kann der Kontakt mit chemischen Substanzen zur Erzeugung von Gas fiihren.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Tempe-
ratur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Madoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Kontakt mit Sduren, Alkalien und Oxidationsmitteln kdnnte zu einer Reaktion und Erzeugung von Gasen fihren.

104 Zu vermeidende Bedingungen
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Vor Hitze schiitzen S&uren Alkalien Oxidationsmittel.

10.5 Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel, Sduren, Alkalien

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Flr Mangan gilt in einigen Landern eine niedrigere Expositionsgrenze, die schnell Gberschritten werden kann. SchweiBrauch
und Gase entstehen beim SchweiBen als Nebenprodukt. Zusammensetzung und Menge von Rauch und Gasen sind nicht ein-
fach zu erkennen. Sie hangen von dem geschweiBten Basismetall (einschlieBlich Beschichtung wie Losungsmittel, Lack, Plattie-
rung), dem SchweiBprozess, dem SchweiBverfahren, den SchweiBparametern und den verwendeten Elektroden ab. Weitere Be-
dingungen, die ebenfalls Einfluss auf die Menge von Rauch und Gasen haben, denen die Arbeiter mdglicherweise ausgesetzt
werden, umfassen die Anzahl der SchweiBpunkte, das Volumen des Arbeitsbereichs, Beschaffenheit und AusmaB der Bellif-
tung, Position des Kopfs des SchweiBers in Bezug auf die Rauchfahne sowie die Anwesenheit von Verunreinigungen in der At-
mosphére (z.B Dadmpfe von chlorierten Kohlenwasserstoffen aufgrund von Reinigungs- und Entfettungsarbeiten). Rauch und
Gase unterscheiden sich bezliglich prozentualem Anteil und Form von den in Abschnitt 3 aufgefihrten Bestandteilen. Zu Rauch
und Gasen gehdren diejenigen, die bei der Verfllichtigung, Reaktion oder Oxidation der in Abschnitt 3 aufgefiihrten Materialien
entstehen, sowie diejenigen, die aus dem Basismetall und der Beschichtung usw. wie oben erwéhnt entstehen. Zu den zu erwar-
tenden Rauchbestandteilen, die beim LichtbogenschweiBen entstehen, gehdren Eisen- und Manganoxide sowie Oxide von an-
deren Metallen, die in den Verbrauchsmaterialien fiir das Schweien oder dem Basismetall vorhanden sind. Und es ist bekannt,
dass diese Metalloxide komplexe Oxide sind, keine einzelnen Verbindungen. Im SchweiB3rauch von Verbrauchsmaterialien oder
Basismetallen, die Chrom enthalten,, kénnen sechswertige Chromverbindungen vorhanden sein. Im Schwei3rauch von Ver-
brauchsmaterialien oder Basismetallen, die Nickel enthalten, kdnnen Nickelverbindungen enthalten sein. Im SchweiBrauch von
Verbrauchsmaterialien, die Fluorid enthalten, kann gasférmiges oder partikelférmiges Fluorid enthalten sein. Gasférmige Reakti-
onsprodukte kénnen Kohlenmonoxid und Kohlendioxid umfassen. Ozon und Stickoxide kdnnen durch die Strahlung aus dem
Lichtbogen entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Die Internationale Agentur fur Krebsforschung (International Agency for Research on Cancer, IARC) hat festgestellt, dass
SchweiBdampfe und UVStrahlung beim SchweiBen fir Menschen krebserregend sind (Gruppe 1). Laut IARC verursachen
SchweiBdampfe Lungenkrebs. Dariiber hinaus wurde eine positive Korrelation zwischen den Dampfen und Nierenkrebs festge-
stellt. Daneben gab die IARC bekannt, dass die beim Schweif3en auftretende ultraviolette Strahlung Augenmelanome verursacht.
IARC erkennt Fugenhobeln, Hartléten, Lichtbogen- oder Plasmabogenschneiden und Léten als Prozesse an, die eng mit dem
SchweiBen verbunden sind. Lesen und beherzigen Sie vor Verwendung dieses Produkts unbedingt die Anweisungen des Her-
stellers, die Sicherheitsdatenblatter sowie die Warnhinweise.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitdtsformel).

Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Kurzzeitige (akute) Uberexposition gegeniiber SchweiBrauch kann zu Beschwerden wie Metallrauchfieber, Schwindel, Ubelkeit
oder Trockenheit bzw. Reizung von Nase, Hals oder Augen fuhren. Kann bestehende Atemprobleme verschlimmern (z.B. Asth-
ma, Emphysem).

Cr: Die Anwesenheit von Chrom/Chromat in Schwei3rauch kann zu einer Reizung der Nasenschleimhaut und der
Haut fihren.

Ni: Die Anwesenheit von Nickelverbindungen in Rauch kann zu metallischem Geschmack, Ubelkeit, Engegefiihl in der Brust und
Fieber fuhren.

F: Die Exposition gegeniiber dem Fluoridionen in SchweiBrauch kann Hypokalzamie-Calciummangel im Blut verursachen, was
zu Muskelkrampfen, Entziindung und Nekrose der der Schleimhaute flihren kann.

Gase: Einige im Zusammenhang mit dem SchweiB3en entstehende giftige Gase kénnen zu Lungenddem, Erstickung und Tod
fihren.

Schatzwert akuter Toxizitdt (ATE) von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg ATE
Alkalihexafluorsilicate(K) 16871-90-2 oral >25 M9/ g
Alkalihexafluorsilicate(K) 16871-90-2 dermal 300 MYkg
Alkalihexafluorsilicate(K) 16871-90-2 inhalativ: Staub/Nebel >0,5 M9//4h

Natriumfluorid 7681-49-4 oral 223 M9y g
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Schatzwert akuter Toxizitét (ATE) von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg ATE
Natriumfluorid 7681-49-4 inhalativ: Staub/Nebel 1 M9/ /4h
Akute Toxizitat von Bestandteilen
Stoffname CAS-Nr. Expositions- Endpunkt Wert Spezies
weg

Chromium 7440-47-3 inhalativ: LC50 >5,41 M9//4h Ratte
Staub/Nebel

Nickel 7440-02-0 oral LD50 >9.000 MYyg Ratte

Manganese 7439-96-5 oral LD50 >2.000 MYygq Ratte

Manganese 7439-96-5 inhalativ: LC50 >5,14 M9/ /4nh Ratte
Staub/Nebel

Dipotassium hexafluorosilicate 16871-90-2 oral LD50 >25-<2.000 Ratte

mg/kg

Dipotassium hexafluorosilicate 16871-90-2 inhalativ: LC50 2,021 M9//4h Ratte
Staub/Nebel

Sodium fluoride 7681-49-4 oral LD50 223 MYy Ratte

Sodium fluoride 7681-49-4 inhalativ: LC50 1 M9//4h Ratte
Staub/Nebel

Sodium fluoride 7681-49-4 dermal LD50 >2.000 M9Yyq Ratte

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautétzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Ni: Nickel und seine Verbindungen sind Hautsensibilisatoren mit Symptomen von leichtem Juckreiz bis hin zu schwerer Dermati-
tis.

Cr: Chromate kdnnen allergische Reaktionen, einschlieBlich Hautausschlag, verursachen. Bei sensibilisierten Personen ist von
Asthmafallen berichtet worden. Hautkontakt kann zu Reizungen, Geschwiiren, Sensibilisierung und Kontaktdermatitis flihren.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat
Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften

SchweiBdadmpfe (anderweitig nicht genannt) kénnen mdglicherweise beim Menschen Krebs verursachen.

Si02: Kristallines Siliziumdioxid wurde von der internationalen Agentur fiir die Krebsforschung IARC (International Agency for
Research on Cancer) als krebserregend beim Menschen (Klasse I) eingestuft.

Ni: Nickel gilt als krebserregender Stoff. Eine langfristige ibermaBige Nickel-Exposition kann zu Lungenfibrose und Lungen-
6dem fuhren.

Cr: Chrom gilt (in einigen Formen) als krebserregend. Sechswertiges Chrom und seine Verbindungen sind auf der IARC- und
der NTP-Liste als Krebsrisiko fir den Menschen aufgefiihrt.

Lichtbogenstrahlen: Es ist von Hautkrebsfallen berichtet worden.
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11.2

Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Gew.-% Einstufung Anmer- Nummer Datumsan-
kungen gabe
SchweiBrauch 100 1 2018
Nickel 7440-02-0 13 2B 1990
Chrom 7440-47-3 28 3 1990
Fluorides (inorganic) 0,9 3 used in drin- 1987
king-water
Legende
1 Kanzerogen beim Menschen
2B Méglicherweise kanzerogen beim Menschen
3 In Bezug auf Kanzerogenitét beim Menschen nicht klassifizierbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Schédigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

Langfristige Exposition gegeniiber Gasen, Stduben und Dampfen, die beim SchweiBen und damit verbundenen Verfahren ent-
stehen, kann zu einer Reizung der Atemwege oder Pneumokoniose beitragen

und andere Lungenschaden. Die Schwere der Verdnderung ist proportional zur Lédnge der Exposition. Die Verdnderungen kén-
nen durch nicht mit der Arbeit zusammenhé&ngende Faktoren wie Rauchen usw. verursacht werden.

Ni: Nickel gilt als krebserregender Stoff. Eine langfristige UberméaBige Nickel-Exposition kann zu Lungenfibrose und Lungen-
6dem fuhren.

Cr: Chromate kdnnen zu Geschwiirbildung, zu einer Perforation der Nasenscheidewand und zu starken Reizungen der Bronchi-
en und der Lunge flihren. Es wurde ferner liber Leberschadigung berichtet. Chromate enthalten die sechswertige Form von
Chrom.

Mn: UbermaBige Exposition gegeniiber Manganverbindungen kann zu einer Beeintrichtigung des zentralen Nervensystems fiih-
ren; die Symptome sind Schwachegefiihl, Schiafrigkeit, Muskelschwéche, emotionale Stérungen und spastische Gangstérung.
Die Auswirkungen von Mangan auf das Nervensystem sind unumkehrbar.

Fe: Werden (iber einen langen Zeitraum hinweg zu viel Eisenoxidddmpfe eingeatmet, kann dies zu Siderose fiihren (auch als
»~Eisenpigmentation” der Lunge bezeichnet); diese ist auf einer Réntgenaufnahme des Brustkorbes sichtbar, bewirkt jedoch nur
geringe oder keine Probleme. Eine chronische Uberexposition gegenliber Eisen (>50-100 mg Fe pro Tag) kann zu pathologi-
schen Eisenablagerungen im Gewebe fiihren; damit verbundene Symptome sind Vernarbung der Bauchspeicheldrlse (Fibrose),
Diabetes mellitus und Leberzirrhose.

Si02: Eine liberméBige Exposition gegentber kristallinem Siliziumdioxid, das im Flussmittelstaub vorhanden ist, kann zu schwe-
ren Lungenschaden flihren (Silikose). UbermaBige Exposition der Atemwege gegenlber kristallinem Siliziumdioxid in der Luft
verursacht bekanntermafBen Silikose, eine Form der schweren Lungenfibrose, die sich progressiv entwickeln und zum Tod fiih-
ren kann.

F: Chronische Fluoridabsorption kann zu Knochenfluorose, Erhéhung der radiographisch bestimmten Knochendichte und Zahn-
verférbung flhren.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgeféhrlich einzustufen.

Sonstige Angaben

Bei der Herstellung von verschiedenen Verbrauchsmaterialien fir das SchweiBen werden méglicherweise organische Polymere
verwendet. Eine Uberexposition gegeniiber ihren Zersetzungsprodukten kann einen Zustand bewirken, der als Polymerrauchfie-
ber bekannt ist. Polymerrauchfieber tritt in der Regel innerhalb von 4 bis 8 Stunden Exposition auf und &uBert sich in grippeéhnli-
chen Symptomen, einschlieBlich milder Lungenreizung mit oder ohne Anstieg der Kérpertemperatur. Zu den Anzeichen einer Ex-
position kann auch ein Anstieg der Anzahl weiB3er Blutkérperchen gehéren. In der Regel klingen die Symptome schnell ab; sie
halten nicht langer als 48 Stunden an.

Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthéalt einen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.
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Nr. Disruptor Disruptor anwen-
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menschli- welt
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4 cation
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List 11 Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation
Sonstige Angaben

Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1  Toxizitat

Ist nicht als gew&ssergefahrdend einzustufen.

(Akute) aquatische Toxizitét von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositi-
onsdauer
Nickelpulver 7440-02-0 LC50 15,3 M9, Regenbogenforelle (On- 96 h
corhynchus mykiss)
Nickelpulver 7440-02-0 EC50 0,32 M9, wirbellose Wasserlebe- 72h
wesen
Nickelpulver 7440-02-0 NOEC 0,5M9, wirbellose Wasserlebe- 72h
wesen
Nickelpulver 7440-02-0 LOEC >4.407 M9/, wirbellose Wasserlebe- 48 h
wesen
Nickelpulver 7440-02-0 | Wachstum (Eb- 89 M9/, wirbellose Wasserlebe- 72h
Cx) 10% wesen
Mangan 7439-96-5 ErC50 4,5 M9, Alge 72h
Mangan 7439-96-5 LC50 >3,6 M9, Regenbogenforelle (On- 96 h
corhynchus mykiss)
Mangan 7439-96-5 EC50 >1,6 M9, Daphnia magna 48 h
Mangan 7439-96-5 NOEC 3,6 M9, Regenbogenforelle (On- 96 h
corhynchus mykiss)
Mangan 7439-96-5 LOEC 5,3 M9, Griinalge (Desmodes- 72h
mus subspicatus)
Mangan 7439-96-5 | Wachstumsrate 3,4™M9) Alge 72h
(ErCx) 10%
Mangan 7439-96-5 | Wachstum (Eb- 3,4™M9), Griinalge (Desmodes- 72h
Cx) 10% mus subspicatus)
Alkalihexafluorsilicate(K) 16871-90-2 ErC50 <19,6 M9, Alge 72h
Alkalihexafluorsilicate(K) 16871-90-2 EC50 35,4 M9, Daphnia magna 48 h
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(Akute) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositi-
onsdauer
Alkalihexafluorsilicate(K) 16871-90-2 NOEC 25 M9, Zebrafisch (Danio rerio) 96 h
Alkalihexafluorsilicate(K) 16871-90-2 LOEC 50 M9, Daphnia magna 48h
Natriumfluorid 7681-49-4 EC50 48 M9y, wirbellose Wasserlebe- 96 h
wesen
Natriumfluorid 7681-49-4 NOEC 83 MY, Mikroorganismen 48 h
(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischu
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositi-
onsdauer
Nickelpulver 7440-02-0 EC50 8.363 M9, Fisch 40d
Nickelpulver 7440-02-0 LC50 204 M9, wirbellose Wasserlebe- 21d
wesen
Nickelpulver 7440-02-0 NOEC 108,919, amerikanische Elritze 30d
(Pimephales promelas)
Nickelpulver 7440-02-0 LOEC 433,519, amerikanische Elritze 30d
(Pimephales promelas)
Nickelpulver 7440-02-0 | Wachstum (Eb- 3.599 M9/, Fisch 40d
Cx) 10%
Mangan 7439-96-5 LC50 <15,61 M9y, Fisch 28d
Mangan 7439-96-5 EC50 1.000 M9, Mikroorganismen 3h
Mangan 7439-96-5 NOEC 1,7 M9, Wasserfloh (Daphnia) 8d
Mangan 7439-96-5 | Wachstum (Eb- <1,1M9, wirbellose Wasserlebe- 21d
Cx) 20% wesen
Alkalihexafluorsilicate(K) 16871-90-2 EC50 >132-<216 MY, Mikroorganismen 3h
Natriumfluorid 7681-49-4 NOEC 7,1 M9, Mikroorganismen 20 h
Natriumfluorid 7681-49-4 Wachstum (Eb- 1.127 M9, Mikroorganismen 3h
Cx) 10%

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Nicht mobil.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthélt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von = 0,1%.

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Enthélt einen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.
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List 11 Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Fur die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kom-
munalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung nicht relevant
14.3 Transportgefahrenklassen keine
14.4 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet
14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefdhrdend gemaB den Gefahrgutvorschriften
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geméan IMO-Instrumenten

Es liegen keine Daten vor.

Zusatzliche Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN) -
zusiatzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.
Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG) - zuséatzliche
Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.
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Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - zuséatzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Européaischen Union (EU)
Beschriankungen gemaB REACH, Anhang XVII

Name Name It. Verzeichnis Beschrankung Nr.
Nickelpulver Nickel R27 27
Nickelpulver Stoffe in Tatowierfarben und Permanent Make- R75 75
up
Chrom Stoffe in Tatowierfarben und Permanent Make- R75 75
up
Alkalihexafluorsilicate(K) anorganische Ammoniumsalze R65 65
Natriumfluorid Stoffe in Tatowierfarben und Permanent Make- R75 75
up
Legende
R27 1. Darf nicht verwendet werden:

a) in s&mtlichen Stében, die in durchstochene Ohren oder andere durchstochene Kérperteile eingefiihrt werden, auBBer wenn die Nickel-
abgabe aus solchen Stében unter 0,2 pg/cm2/Woche liegt (Migrationslimit);

b) in Erzeugnissen, die dazu bestimmt sind, unmittelbar und langer mit der Haut in Beriihrung zu kommen, wie zum Beispiel:

- Ohrringen,

- Halsketten, Armbandern und Ketten, FuBringen und Fingerringen,

- Armbanduhrgehdusen, Uhrarmbandern und Spannern,

- Nietkndpfen, Spangen, Nieten, ReiBverschliissen und Metallmarkierungen, wenn sie in Kleidungsstticken verwendet werden,

sofern die Nickelfreisetzung von den Teilen dieser Erzeugnisse, die unmittelbar und langer mit der Haut in Beriihrung kommen, 0,5 p
g/cm2/Woche Ubersteigt;

¢) in den in Buchstabe b aufgefiihrten Erzeugnissen, die eine Nichtnickelbeschichtung haben, es sei denn, diese Beschichtung reicht
aus, um sicherzustellen, dass die Nickelfreisetzung von den Teilen solcher Erzeugnisse, die unmittelbar und langer mit der Haut in Be-
rihrung kommen, 0,5 pg/cm2/Woche flr einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren normaler Verwendung des Erzeugnisses nicht
Ubersteigen.

2. Erzeugnisse, flr die Absatz 1 gilt, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie nicht den Bestimmungen dieses Absatzes ent-
sprechen.

3. Zum Nachweis der Vereinbarkeit der Erzeugnisse mit Absatz 1 und 2 sind als Testmethoden die vom Européischen Komitee fiir Nor-
mung (CEN) verabschiedeten Normen zu verwenden.

R65 1. Durfen weder in Zellstoffisoliermaterialgemischen noch in Zellstoffisoliermaterialerzeugnissen nach dem 14. Juli 2018 in Verkehr ge-
bracht oder verwendet werden, es sei denn, die Emission von Ammoniak aus diesen Gemischen oder Erzeugnissen fiihrt zu einer Volu-
menkonzentration von weniger als 3 ppm (2,12 mg/m3) unter den in Absatz 4 beschriebenen Testbedingungen.

Ein Lieferant eines Gemisches fUr Isoliermaterial aus Zellstoff, das anorganische Ammoniumsalze enthalt, informiert den Abnehmer oder
Verbraucher tiber die héchstzuldssige Beladungsrate des Zellstoffisoliermaterialgemisches, die in Dicke und Dichte angegeben wird.

Ein nachgeschalteter Anwender eines anorganische Ammoniumsalze enthaltenden Zellstoffisoliermaterialgemisches stellt sicher, dass
die vom Lieferanten mitgeteilte hochstzuldssige Beladungsrate nicht Gberschritten wird.

2. Abweichend davon gilt Absatz 1 weder fir das Inverkehrbringen von Zellstoffisoliermaterialgemischen, die nur fir die Herstellung von
Zellstoffisoliermaterialerzeugnissen verwendet werden, noch fiir die Verwendung dieser Gemische bei der Herstellung von Zellstoffiso-
liermaterialerzeugnissen.

3. Falls in einem Mitgliedstaat am 14. Juli 2016 nationale vorlaufige MaBnahmen bestehen, die von der Kommission gemaf Artikel 129
Absatz 2 Buchstabe a zugelassen wurden, gelten die Absétze 1 und 2 ab diesem Datum.

4. Die Einhaltung des in Absatz 1 Unterabsatz 1 angegebenen Emissionsgrenzwerts wird im Einklang mit der technischen Spezifikation
CEN/TS 16516 nachgewiesen, die wie folgt angepasst wird:

a) Die Dauer des Tests betréagt mindestens 14 Tage und nicht 28 Tage;

b) die Ammoniakgasemission wird wéhrend des gesamten Tests mindestens einmal téglich gemessen;

c) der Emissionsgrenzwert wird wéhrend des Tests in keiner Messung erreicht oder Uberschritten;

d) die relative Feuchtigkeit betrégt 90 % und nicht 50 %,;

e) es wird eine geeignete Methode zur Messung der Ammoniakgasemission verwendet;

f) die in Dicke und Dichte ausgedriickte Belastungsrate wird wéhrend der Auswahl der Stichprobe der zu testenden Zellstoffisoliermate-
rialgemische und -erzeugnisse aufgezeichnet.

R75 1. Dlrfen nicht in Gemischen zur Verwendung fiir Tatowierungszwecke in Verkehr gebracht werden, und Gemische, die solche Stoffe
enthalten, diirfen nach dem 4. Januar 2022 nicht flr Tatowierungszwecke verwendet werden, wenn der fragliche Stoff oder die fragli-
chen Stoffe unter folgenden Umsté&nden vorhanden sind:

a) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder als
keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens
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Legende

0,00005 Gewichtsprozent betragt;

b) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxische Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2
eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent betragt;

c) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautsensibilisierend der Kategorie 1, 1A oder 1B einge-
stuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent betragt;

d) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautdtzende Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 1C, als
hautreizende Stoffe der Kategorie 2, als schwer augenschadigende Stoffe der Kategorie 1 oder als augenreizende Stoffe der Kategorie 2
eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch

i) bei einer Verwendung ausschlieBlich als pH-Regulator mindestens 0,1 Gewichtsprozent und

ii) in allen anderen Fallen mindestens 0,01 Gewichtsprozent betragt;

e) bei Stoffen, die in Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (*1) aufgefiihrt sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch
mindestens 0,00005 Gewichtsprozent betrégt;

f) bei Stoffen, fur die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte g (Art des Mittels, Kérperteile) der Tabelle mindestens ei-
ne der folgenden Bedingungen angegeben ist:

i) ,abzusplilende Mittel’,

ii) ,Nicht in Mitteln verwenden, die auf Schleimh&ute aufgetragen werden’,

iii) ,Nicht in Augenmitteln verwenden’, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent betragt;

g) bei Stoffen, fiir die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte h (Hochstkonzentration in der gebrauchsfertigen Zuberei-
tung) oder Spalte i (Sonstige) der Tabelle eine Bedingung angegeben ist, wenn der Stoff in einer Konzentration oder auf eine sonstige
Weise im Gemisch vorhanden ist, die nicht der in der betreffenden Spalte angegebenen Bedingung entspricht;

h) bei Stoffen, die in der Anlage 13 dieses Anhangs aufgefiihrt sind, wenn der Stoff im Gemisch in mindestens der Konzentration vorhan-
den ist, die in der genannten Anlage fiir diesen Stoff als Grenzwert festgelegt ist.

2. Fir die Zwecke dieses Eintrags bedeutet die Verwendung eines Gemisches ,fiir Tatowierungszwecke' das Injizieren oder Einbringen
des Gemisches in die Haut, die Schleimhaut oder den Augapfel eines Menschen mittels eines beliebigen Verfahrens (einschlieBlich Ver-
fahren, die gemeinhin als Permanent-Make-up, kosmetisches Tatowieren, Mikroblading und Mikropigmentierung bezeichnet werden),
mit dem Ziel, eine Markierung oder ein Motiv auf dem Korper der Person zu erzeugen.

3. Treffen auf einen in Anlage 13 nicht aufgefiihrten Stoff mehrere der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt fir die-
sen Stoff der strengste Konzentrationsgrenzwert, der unter den betreffenden Buchstaben festgelegt ist. Trifft auf einen in Anlage 13 auf-
gefiihrten Stoff auch mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt fir diesen Stoff der in Absatz 1
Buchstabe h festgelegte Konzentrationsgrenzwert.

4. Abweichend davon gilt Absatz 1 bis zum 4. Januar 2023 nicht fiir folgende Stoffe:

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, EC-Nr. 205-685-1, CAS-Nr. 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, EG-Nr. 215-524-7, CAS-Nr. 1328-53-6).

5. Wird Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach dem 4. Januar 2021 durch Einstufung oder Neueinstufung eines
Stoffs so gedndert, dass der Stoff damit unter Absatz 1 Buchstabe a, b, ¢ oder d dieses Eintrags féllt oder er unter einen anderen dieser
Buchstaben féllt als vorher, und liegt der Geltungsbeginn dieser ersten Einstufung oder Neueinstufung nach dem je nach Lage des Falls
in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum, wird diese Anderung fiir die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf
den betreffenden Stoff so behandelt, als wiirde sie am Geltungsbeginn der Ersteinstufung oder der Neueinstufung wirksam.

6. Wird Anhang Il oder Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 nach dem 4. Januar 2021 durch Aufnahme eines Stoffs oder
durch Anderung des Eintrags zum betreffenden Stoff so geéndert, dass der Stoff unter Absatz 1 Buchstabe e, f oder g dieses Eintrags
féllt oder er dann unter einen anderen dieser Buchstaben fallt als vorher, und wird die Anderung nach dem je nach Lage des Falls in Ab-
satz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum wirksam, wird diese Anderung fiir die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags
auf den betreffenden Stoff so behandelt, als wiirde sie 18 Monate nach Inkrafttreten des Rechtsakts wirksam, durch den die Anderung
vorgenommen wurde.

7. Lieferanten, die ein Gemisch zur Verwendung flr Tatowierungszwecke in Verkehr bringen, stellen sicher, dass es nach dem 4. Januar
2022 mit einer Kennzeichnung versehen ist, die folgende Informationen enthélt:

a) die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up*;

b) eine Referenznummer zur eindeutigen Identifizierung der Charge;

c) das Verzeichnis der Bestandteile entsprechend der im Glossar der gemeinsamen Bezeichnungen von Bestandteilen nach Artikel 33
der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 eingefiihrten Nomenklatur oder, falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung vorhanden ist,
die IUPAC-Bezeichnung. Falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung und keine IUPAC-Bezeichnung vorhanden ist, die CAS- und
EG-Nummer. Die Bestandteile sind in absteigender Reihenfolge nach Gewicht oder Volumen der Bestandteile zum Zeitpunkt der Formu-
lierung aufzufiihren. ,Bestandteil’ bezeichnet jeden Stoff, der wéahrend der Formulierung hinzugefligt wurde und in dem Gemisch zur Ver-
wendung flr Tatowierungszwecke vorhanden ist. Verunreinigungen gelten nicht als Bestandteile. Muss die Bezeichnung eines als Be-
standteil im Sinne dieses Eintrags verwendeten Stoffs nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bereits auf dem Etikett angegeben wer-
den, muss dieser Bestandteil nicht gemaB der vorliegenden Verordnung ausgewiesen werden;

d) den zusétzlichen Hinweis ,,pH-Regulator* fir Stoffe, auf die Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i zutrifft;

e) den Hinweis ,Enthélt Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.’, wenn das Gemisch Nickel unterhalb des Konzentrations-
grenzwertes nach Anlage 13 enthdlt;

f) den Hinweis ,Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.’, wenn das Gemisch Chrom (VI) unterhalb des Konzentrati-
onsgrenzwertes nach Anlage 13 enthélt;

g) Sicherheitshinweise fiir die Verwendung, soweit sie nicht bereits nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 auf dem Etikett angegeben
werden missen. Die Informationen miissen deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft angebracht sein. Die Informationen missen in
den Amtssprachen der Mitgliedstaaten, in denen das Gemisch in Verkehr gebracht wird, verfasst sein, sofern die betroffenen Mitglied-
staaten nicht etwas anderes bestimmen. Falls dies aufgrund der GréBe der Verpackung erforderlich ist, sind die in Unterabsatz 1 auB3er
Buchstabe a genannten Angaben stattdessen in die Gebrauchsanweisung aufzunehmen.

Vor der Verwendung eines Gemisches zu Tatowierungszwecken hat die Person, die das Gemisch verwendet, der Person, die sich dem
Verfahren unterzieht, die gemaB diesem Absatz auf der Verpackung oder in der Gebrauchsanweisung vermerkten Informationen zur
Verfligung zu stellen.

8. Gemische, die nicht die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up* tragen, diirfen nicht zu Tato-
wierungszwecken verwendet werden.

9. Dieser Eintrag gilt nicht fir Stoffe, die bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa gasférmig sind oder bei einer
Temperatur von 50 °C einen Dampfdruck Uiber 300 kPa erzeugen, mit Ausnahme von Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0, EG-Nr. 200-001-
8).

10. Dieser Eintrag gilt nicht fiir das Inverkehrbringen eines Gemisches zur Verwendung fiir Tatowierungszwecke oder fiir die Verwen-
dung eines Gemisches fur Tatowierungszwecke, wenn es ausschlieBlich als Medizinprodukt oder Zubehdr eines Medizinprodukts im
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Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 in Verkehr gebracht oder ausschlieBlich als Medizinprodukt oder Zubehér eines Medizinprodukts
im selben Sinne verwendet wird. Wenn das Gemisch moglicherweise nicht ausschlieBlich als Medizinprodukt oder Zubehor eines Medi-
zinprodukts in Verkehr gebracht oder verwendet wird, gelten die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 und die der vorliegen-
den Verordnung kumulativ.
Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
Nicht relevant.

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso lll)

Nr. Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwen- | Anm.
dung in Betrieben der unteren und oberen
Klasse

nicht zugeordnet

Verordnung liber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (PRTR)

Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Anmerkungen Schwellenwert fiir die Freiset-
zung in die Luft (kg/Jahr)
Nickel 7440-02-0 (8) 50
Chrom 7440-47-3 (8) 100

Legende
(8) Samtliche Metalle werden als Gesamtmenge des Elements in allen chemischen Formen, die in der Freisetzung enthalten sind, gemeldet

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Liste der Schadstoffe (WRR)

Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Gelistet Anmerkungen
in

Nickelpulver Nickel 7440-02-0 b)

Nickelpulver Nickel 7440-02-0 c)

Nickelpulver Stoffe und Zubereitungen oder deren a)

Abbauprodukte, deren karzinogene
oder mutagene Eigenschaften bzw.
steroidogene, thyreoide, reprodukti-
ve oder andere Funktionen des en-
dokrinen Systems beeintréchtigen-
den Eigenschaften im oder durch
das Wasser erwiesen sind

Nickelpulver Metalle und Metallverbindungen a)
Chrom Metalle und Metallverbindungen a)
Mangan Stoffe und Zubereitungen oder deren a)

Abbauprodukte, deren karzinogene
oder mutagene Eigenschaften bzw.
steroidogene, thyreoide, reprodukti-
ve oder andere Funktionen des en-
dokrinen Systems beeintrachtigen-
den Eigenschaften im oder durch
das Wasser erwiesen sind
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Liste der Schadstoffe (WRR)
Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Gelistet Anmerkungen
in
Mangan Metalle und Metallverbindungen a)
Alkalihexafluorsilicate(K) Stoffe, die zur Eutrophierung beitra- a)
gen (insbesondere Nitrate und Phos-
phate)
Alkalihexafluorsilicate(K) Metalle und Metallverbindungen a)
Natriumfluorid Metalle und Metallverbindungen a)

Legende
a) Nichterschdpfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe
) Liste prioritérer Stoffe im Bereich der Wasserpolitik
)

Umweltqualitdtsnormen fur prioritire Stoffe und bestimmte andere Schadstoffe

o o

Verordnung (EU) 2019/1148 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 {iber
die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe, zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung liber persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandteil ist gelistet.

Beschaftigungsbeschrankungen

Richtlinie 94/33/EG Uber den Jugendarbeitsschutz / Nationale Vorschriften zum Jugendarbeitsschutz beachten.

Richtlinie 92/85/EWG uber die Durchfiihrung von MaBnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wéchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz / Nationale Vorschriften
zum Mutterschutz beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diese Mischung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
Vollsténdige Uberarbeitung des Sicherheitsdatenblattes.

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

2000/39/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfiihrung
der Richtlinie 98/24/EG des Rates

2006/15/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchflihrung
der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG und 2000/39/EG

2017/164/EU Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfiihrung
der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG und 2009/161/EU
der Kommission

Acute Tox. Akute Toxizitat
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieu-
res (Europdisches Ubereinkommen {iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstra-
Ben)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen iiber die inter-

nationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe)

Aquatic Chronic Gewassergefdhrdend (chronische aquatische Toxizitét)
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Uberarbeitet am: 11.03.2026

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitét)
Carc. Karzinogenitat
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schliissel, der
CAS Registry Number)
CLH Harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling
and Packaging) von Stoffen und Gemischen
CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (krebserzeugend, erbgutverdndernd oder fortpflanzungsge-
fahrdend)
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Giter, siehe 1A-
TA/DGR
DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung)
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréachtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines ge-
priften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % &ndert
ED Endokriner Disruptor
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fiir die siebenstellige EC-Num-
mer als Kennzahl fir Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (européisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (européische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
ErC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Priifsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50
%igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) fiihrt
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien”, das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport geféhrlicher Giiter
im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fir die Beférderung geféahrlicher Guter mit
Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Co-
de
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
KZW Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines geprUften Stoffes, die in
einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % flihrt
LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepriiften Stoffes, die in einem vorgegebenen
Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fihrt
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (niedrigste Konzentration mit beobachtbarer Wirkung)

Moniteur Belge

Arrété royal établissant le livre VI - Agents chimiques, cancérigénes et mutagénes du code du bien-étre au travail

NLP

No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
NOEC No Observed Effect Concentration (hochste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung)
OEG Obere Explosionsgrenze (OEG)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrénkung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fir die inter-
nationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter)
Skin Corr. Hautétzend
Skin Irrit. Hautreizend
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
SMW Schichtmittelwert
STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
UEG Untere Explosionsgrenze (UEG)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2020/878/EU.
Beférderung gefahrlicher Glter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fiir die

Befdrderung geféhrlicher Glter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Re-
gelwerk fiir den Transport geféhrlicher Glter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen

(Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Séatze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H301 Giftig bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H372 Schédigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H373 Kann die Organe schédigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schadlich flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Haftungsausschluss

Belgien: de
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Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfah-
rungen. Diese Informationen wurden zum Revisionszeitpunkt als korrekt angesehen. Eine Gewahrleistung, ob ausdriicklich oder
stillschweigend, wird jedoch nicht tibernommen. Da die Bedingungen und Methoden fiir den Einsatz auBerhalb des Einflussbe-
reichs von KOBE STEEL, LTD. liegen, tibernehmen wir keine Haftung fiir die Verwendung dieses Produkts. Die regulatorischen
Anforderungen unterliegen Anderungen und kénnen von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Die Einhaltung aller anwendbaren Ver-
ordnungen auf bundesstaatlicher, einzelstaatlicher und lokaler Ebene obliegt weiterhin dem Benutzer. Wenden Sie sich ggf. an
einen Industriehygieniker oder einen anderen Experten, um sich die vorliegenden Informationen erldutern zu lassen, und schiit-
zen Sie die Umwelt und die Arbeiter vor Gefahren bei der Handhabung oder Verwendung dieses Produkts.

Warnhinweis auf Etikett

WARNUNG: Schitzen Sie sich und andere. Es ist wichtig, dass Sie diese Informationen lesen und verstehen.
Dampfe und Gase kénnen gesundheitsschadlich sein.

Lichtbogenstrahlen kdnnen Augenverletzungen und Hautverbrennungen verursachen.

Ein Stromschlag kann tédlich sein.

+ Vor der Benutzung miissen Sie die Anweisungen des Herstellers, die betreffenden Sicherheitsdatenblatter (MSDS) und die Si-
cherheitsvorschriften Ihres Arbeitgebers gelesen und verstanden haben.

» Den Kopf von den Dampfen fernhalten.

» Die Dampfe missen mit einer adaquaten Entliftung oder einem 6rtlichen Abzug (oder beiden) beseitigt werden, damit keine
Démpfe und Gase in Ihren Atembereich und die Umgebung gelangen.

* Angemessenen Augen- und Gehdrschutz sowie Schutzkleidung tragen.

* Freiliegende elektrische Teile nicht berihren.

Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)
Expositionsszenario:

Lesen und verstehen Sie die "Empfehlungen fiir Expositions-Szenarien, MaBnahmen des Risikomanagements und Identifizie-
rung von Arbeitsbedingungen, unter welchen Metalle, Metall-Legierungen und aus Metall hergestellte Produkte sicher verarbeitet
werden kdnnen", die von Ihrem Lieferanten zur Verfligung steht und bei http://european-welding.org/health-safety.
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                         Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
                    
                
            
             
                 
                     es ist mit verzögert oder sofort auftretenden Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition zu rechnen
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                     Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen
                
                 
                     Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen
                
                 
                     Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten
                
                 
                     beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen
                
                 
                     bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen
                
                 
                     bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen
                
                 
                     stecker ziehen und Strom abschalten. Wenn der Betroffene teils oder ganz bewusstlos ist, machen Sie die Atemwege frei. Wenn der Betroffene nicht atmen kann, muss er künstlich beatmet werden. Wenn kein Puls vorhanden ist, die Brust massieren und den Betroffenen künstlich beatmen
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                     stecker ziehen und Strom abschalten. Wenn der Betroffene teils oder ganz bewusstlos ist, machen Sie die Atemwege frei. Wenn der Betroffene nicht atmen kann, muss er künstlich beatmet werden. Wenn kein Puls vorhanden ist, die Brust massieren und den Betroffenen künstlich beatmen
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                     Im Auslieferungszustand ist dieses Produkt nicht entflammbar. Schweißlichtbögen und Funken können jedoch brennbare und entflammbare Produkte entzünden
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                         Reduzierung von Rauch und Staub
                    
                     
                         die Bildung von Schwebestäuben ist auf ein Minimum zu begrenzen. An Orten mit Staubbildung ist für eine geeignete Entlüftung zu sorgen. Lesen und verstehen Sie die Anweisungen des Herstellers und das eventuell vorhandene Warnetikett auf dem Produkt
                    
                     
                         Verhinderung von Stromschlägen
                    
                     
                         Berühren Sie keine stromführenden elektrischen Teile wie den Schweißdraht und die Anschlüsse der Schweißmaschine. Tragen Sie isolierte Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Wenn an feuchten Orten oder mit nasser Kleidung Schweißarbeiten an Metallkonstruktionen durchgeführt werden oder in beengten Positionen, z.B. im Sitzen, Knien oder Liegen gearbeitet werden muss, oder wenn ein hohes Risiko für einen unvermeidbaren oder zufälligen Kontakt mit dem Werkstück besteht, ist folgende Ausrüstung zu verwenden: Halbautomatisches Gleichstromschweißgerät, Gleichstrom-Handschweißgerät oder Wechselstromschweißgerät mit Spannungsregelung
                    
                     
                         Vermeidung von Brand- und Explosion
                    
                     
                         Entfernen Sie entflammbare und brennbare Stoffe und Flüssigkeiten
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                         Gehen Sie vorsichtig vor, um Einstiche und Schnitte zu vermeiden. Halten Sie den Schweißdraht beim Lösen des Drahts mit der Hand fest
                    
                
                 
                     nach Gebrauch die Hände waschen
                
                 
                     in Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen
                
                 
                     vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen
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                     schweißzusatzwerkstoffe in einem feuchtfreien Raum lagern. Schweißzusatzwerkstoffe nicht direkt auf dem Boden oder gegen eine Wand lagern. Schweißzusatzwerkstoffe sind von chemischen Stoffen wie z.B. Säuren fernzuhalten, denn diese können chemische Reaktionen verursachen
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                         Halten Sie Ihren Kopf von dem Rauch fern. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung und lokale Absaugung, um Rauch und Gase von Ihrem Atembereich und dem allgemeinen Bereich fernzuhalten
                    
                     
                         werden Schweißarbeiten in einem geschlossenen Raum durchgeführt oder werden die MAK-Werte in einem Raum trotz der örtlichen Absaug- oder Belüftungsanlage überschritten, ist eine Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät zu benutzen. Den Kopf von den Dämpfen und Gasen fernhalten
                    
                
                 
                     
                         helm oder Gesichtsschutz mit Filterscheibe tragen. Als Faustregel mit einer Tönung beginnen, die zu dunkel ist, um die Schweißzone zu sehen. Dann zur nächsten helleren Tönung übergehen, die eine ausreichende Sicht auf die Schweißzone ermöglicht. Falls erforderlich, Schutzscheiben und Schutzbrillen bereitstellen, um andere zu schützen
                    
                
                 
                     
                         bei Lichtbogenschweißen Schweißerhandschuhe nach EN12477:2001 und A1:2005 benutzen
                    
                     
                         es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären
                    
                     
                         die genaue Durchbruchzeit sollte beim Schutzhandschuh-Hersteller in Erfahrung gebracht werden und muss beachtet werden
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                         Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
                    
                     
                         >480 Minuten (Permeationslevel: 6)
                    
                
                 
                     
                         Kopf-, Hand- und Körperschutz tragen, um Verletzungen durch Strahlung, Funken und elektrischen Schlag zu vermeiden. Hierzu gehören mindestens Schweißerhandschuhe und Gesichtsschutz, aber die Schutzausrüstung kann auch Armprotektoren, Schürzen, Kopfbedeckungen, Schulterschutz sowie dunkle strapazierfähige Kleidung umfassen. Tragen Sie trockene Handschuhe ohne Löcher oder aufgegangene Nähte. Unterweisen Sie den Schweißer nicht zuzulassen, dass elektrisch unter Spannung stehende Teile oder Elektroden in Kontakt mit Haut, Kleidung oder Handschuhen kommen, wenn sie nass sind. Isolieren Sie sich von Werkstück und Erde durch Nutzung von trockenem Sperrholz, Gummimatten oder anderen trockenen Isolationsmaterialien
                    
                     
                         Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen
                    
                     
                         vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen
                    
                     
                         nach Gebrauch Hände gründlich waschen
                    
                     
                         kopf-, Hand- und Körperschutz tragen, um Verletzungen durch Strahlung, Funken und elektrischen Schlag zu vermeiden. Hierzu gehören mindestens Schweißerhandschuhe und Gesichtsschutz, aber die Schutzausrüstung kann auch Armprotektoren, Schürzen, Kopfbedeckungen, Schulterschutz sowie dunkle strapazierfähige Kleidung umfassen
                    
                     
                         den Schweißer darin unterweisen, keine spannungsführenden elektrischen Teilen zu berühren und für eine Isolierung zwischen seinem Körper und dem Werkstück und Boden zu sorgen
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen
            
             
                 Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann
            
        
         
             
             
                 
            
             
        
         
         
    


